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Einleitung 

Die vorliegende EU-Jahresvorschau des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen 

und Tourismus wurde auf Grundlage des Legislativ- und Arbeitsprogrammes der Europäi-

schen Kommission für 2022, des Achtzehnmonatsprogrammes des Rates (1. Jänner 2022 bis 

30. Juni 2023) sowie des Arbeitsprogrammes der französischen Ratspräsidentschaft (erste 

Jahreshälfte 2022) erstellt. Die Vorstellung des Arbeitsprogrammes der tschechischen Rats-

präsidentschaft (zweite Jahreshälfte 2022) erfolgt den europäischen Usancen entsprechend 

im Juli 2022. 

Europa gemeinsam stärker machen 

Das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für das Jahr 2022 steht unter dem Titel 

„Europa gemeinsam stärker machen“. Ziel ist es gestärkt aus der COVID-19-Pandemie her-

vorzugehen sowie den grünen und digitalen Wandel zu beschleunigen und eine gerechtere, 

resilientere und kohäsivere Gesellschaft zu schaffen. So wird die Kommission auch im Jahr 

2022 einen Fokus auf die Umsetzung der bereits 2020 vorgelegten Prioritäten legen:  

• Der europäische Grüne Deal 

• Ein Europa, das für das digitale Zeitalter  

• Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen 

• Ein stärkeres Europa in der Welt 

• Förderung unserer europäischen Lebensweise 

• Neuer Schwung für die Demokratie in Europa 

Ebenso will die Kommission der jungen Generation verstärkte Aufmerksamkeit schenken. 

So wurde das Jahr 2022 zum Europäischen Jahr der Jungend ausgerufen. Einen weiteren 

Schwerpunkt bildet die verbesserte Rechtssetzung sowie Umsetzung und Durchsetzung des 

EU-Rechts. Demnach soll sichergestellt werden, dass politische Entscheidungen auf Grund-

lage der besten verfügbaren Erkenntnisse getroffen und Vorschriften zielgerichtet wie auch 

leicht ohne unnötige Regulierungslast befolgt werden können. Ebenso will sich die Kommis-

sion an den „One-in-one-out“-Grundsatz halten. Somit soll gewährleistet werden, die Be-

lastung im Zuge der Einführung neuer Regelungen möglichst zu verringern. 
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Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus wird sich in seinen 

vielfältigen Politikfeldern in der Umsetzung dieser Ziele weiterhin aktiv einbringen und die 

österreichischen Interessen vertreten.  
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Der Europäische Green Deal 

Der Green Deal wurde am 11. Dezember 2019 von der Europäischen Kommission präsen-

tiert und stellt eine neue Wachstumsstrategie für eine moderne, ressourceneffiziente und 

wettbewerbsfähige Union dar. Zentrales Ziel des Green Deal ist die Klimaneutralität der Eu-

ropäischen Union bis 2050.  

 „Farm to Fork“-Strategie  

Die Mitteilung zur „Vom Hof auf den Tisch“- bzw. „Farm to Fork“-Strategie, welches ein 

zentrales Element des Europäischen Green Deals darstellt, wurde am 20. Mai 2020 zusam-

men mit der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 von der Europäischen Kommission zur Ent-

wicklung eines fairen, gesunden und umweltfreundlichen Lebensmittelsystems vorgelegt.  

Die Strategie umfasst Maßnahmen entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette bis 

hin zu den Konsumentinnen und Konsumenten. Gesamtziel ist ein nachhaltiges Lebensmit-

telsystem in ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht. Die Strategie soll den nach-

haltigen Lebensmittelkonsum sowie leistbare und gesunde Ernährung unterstützen. Es wer-

den konkrete Ziele für die Umgestaltung des Lebensmittelsystems der EU bis 2030 vorge-

schlagen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die für die EU Mitgliedsstaaten empfohlene Re-

duktion der Verwendung von und des Risikos durch chemische Pestizide um 50%, die Ver-

ringerung des Einsatzes von Düngemitteln um mindestens 20%, die Verringerung des Ver-

kaufs von antimikrobiellen Mitteln für Nutztiere und Aquakultur um 50% sowie die Anhe-

bung des Anteils der biologisch bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen auf 25 %. 

Im Anhang zur Mitteilung ist ein Aktionsplan mit 27 konkreten Maßnahmen inklusive Vor-

lagezeitpunkten enthalten. Zu den bereits vorgelegten Vorschlägen der Kommission wird in 

diesem Bericht näher eingegangen. Im Jahr 2022 ist die Vorlage der nachstehenden Maß-

nahmen seitens der Kommission angedacht: 

• Vorschlag zur Überarbeitung der Richtlinie über die nachhaltige Verwendung von 

Pestiziden sowie Stärkung des integrierten Pflanzenschutzes (1. Quartal) 
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• Vorschlag zur Überarbeitung der Verordnung über das Informationsnetz 

landwirtschaftlicher Buchführungen zur Umwandlung in ein Datennetz für die 

Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe (2. Quartal) 

• Präzisierung des Anwendungsbereichs der Wettbewerbsregeln im AEUV im Hinblick 

auf die Nachhaltigkeit von Kollektivmaßnahmen (3. Quartal) 

• Festlegung von Nährwertprofilen zur Einschränkung der Bewerbung von 

Lebensmitteln mit hohem Salz-, Zucker- und/oder Fettgehalt (4. Quartal) 

• Vorschlag für eine Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften über 

Lebensmittelkontaktmaterialien (4. Quartal) 

• Vorschlag für eine harmonisierte verpflichtende Nährwertkennzeichnung auf der 

Packungsvorderseite (4. Quartal) 

• Vorschlag für eine Herkunftskennzeichnung (Ursprungsangabe) für bestimmte 

Erzeugnisse (4. Quartal) 

• Vorschlag für eine Überarbeitung der EU-Vorschriften über die Datumsangabe 

(Verbrauchsdatum und Mindesthaltbarkeitsdatum) (4. Quartal) 

EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 

Gemeinsam mit der Farm-to-Fork Strategie wurde am 20. Mai 2020 auch die EU-Biodiversi-

tätsstrategie für 2030 veröffentlicht. Ziel der Strategie ist es, den Hauptursachen für den 

Verlust biologischer Vielfalt entgegenzuwirken. Im Rahmen der GAP wird bisher und zukünf-

tig noch stärker ein wesentlicher Beitrag zum Erhalt der Agro-Biodiversität geleistet. Die 

forstbezogenen Aspekte der Strategie werden federführend in der Expertengruppe „Forest 

and Nature“, einer Unterarbeitsgruppe des EU-Biodiversitätsausschusses der Europäischen 

Kommission (DG ENV) behandelt. Für Österreich sind das Bundesministerium für Klima-

schutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) sowie das Bundes-

ministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) in diesem Gremium ver-

treten. In diesem Rahmen sollen Leitlinien für (Wieder-) Aufforstung, naturnahe Waldbe-

wirtschaftung und Empfehlungen für das Unterschutzstellen von Urwäldern sowie „old 

growth forests“ festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist auch das ambitionierte 

Ziel der EU, 10% der gesamten Landfläche der EU unter strengen Schutz zu stellen, Gegen-

stand der Beratungen. 
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Fit for 55 Paket 

Im Dezember 2020 einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union 

darauf, bis zum Jahr 2030 das Klimaziel von netto mindestens 55% Treibhausgasreduktion 

gegenüber 1990 zu erreichen. Das sogenannte „Fit for 55“ Paket, das am 14. Juli 2021 von 

der Kommission präsentiert wurde, enthält eine Reihe von Vorschlägen für Rechtsakte, die 

darauf ausgerichtet sind, die 55%ige Treibhausgasreduktion bis 2030 zu erzielen.  

Die umfassten Rechtsakte sind u.a. die Emissionshandels-Richtlinie, Effort Sharing-Verord-

nung, LULUCF-Verordnung, Richtlinien Erneuerbare Energie und CO2-Grenzausgleichsme-

chanismus. Am 15. Dezember 2021 wurde ein weiterer Teil des „Fit for 55“ Pakets veröf-

fentlicht. Dazu zählen beispielsweise eine Verordnung zur Reduzierung der Methanemis-

sion im Energiebereich sowie eine Mitteilung zu nachhaltigen Kohlenstoffkreisläufen.  

Die Maßnahmen des „Fit for 55“ Paket sind in ihrer Gesamtheit zu betrachten und sollen 

einander ergänzen. Von den einzelnen Maßnahmen sind auch die Land- und Forstwirtschaft 

sowie der Bergbau direkt betroffen. Zur Umsetzung des "Fit for 55" Pakets müssen alle Sek-

toren ihren Beitrag leisten. Die in den Verträgen der Europäischen Union und deren Arbeits-

weise festgelegten Ziele, wie die Sicherstellung der Verfügbarkeit von leistbaren Lebensmit-

teln, müssen eingehalten werden (Art. 39 AEUV) und deren Kohärenz gesichert sein. Ebenso 

muss ein Fokus auf die Umsetzbarkeit gelegt werden. 
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Landwirtschaft 

Die zentrale Grundlage für die Landwirtschaft bildet in erster Linie die Gemeinsame Agrar-

politik (GAP) der EU. Die GAP zählt seit jeher zu den zentralen und „vergemeinschafte-

ten“Politikbereichen der Europäischen Union und wurde seit ihrem 60-jährigen Bestehen 

stetig an die neuen Herausforderungen weiterentwickelt. Ziel der Gemeinsamen Agrarpoli-

tik ist, ein nachhaltiges Agrarmodell in der gesamten EU umzusetzen, um die Ernährungssi-

cherheit mit sicheren und leistbaren Lebensmitteln zu gewährleisten und für die europäi-

schen Bürgerinnen und Bürger bedeutenden Leistungen der Landwirtschaft zu garantieren. 

Gemeinsame Agrarpolitik 2023–2027 

Nach der Vorlage der drei Legislativvorschläge zur Reform der GAP nach 2020 am 1. Juni 

2018 durch die Europäische Kommission fanden sowohl im Rat als auch im Europäischen 

Parlament lange und intensive Verhandlungen dazu statt. Dadurch war es erforderlich, die 

Periode 2014–2020 um zwei Jahre zu verlängern, was mit der Verordnung (EU) 2020/2220 

(Übergangsverordnung) erfolgte. Im Juni 2021 konnte schließlich eine politische Einigung 

unter den Gesetzgebern erzielt werden und am 6. Dezember 2021 wurden die drei Basis-

rechtsakte im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Grundlage der nationalen 

Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik für die Förderperiode 2023-2027 ist der natio-

nale GAP-Strategieplan, dessen Entwurf von Österreich am 30. Dezember 2021 fristgerecht 

zur Genehmigung bei der Kommission eingereicht wurde. 

Die Europäische Kommission hat gemäß Art. 118 der GAP-Strategieplan-VO ab dem Zeit-

punkt der Einreichung insgesamt sechs Monate Zeit, die Inhalte des GAP-Strategieplans zu 

prüfen und zu genehmigen. Damit die GAP-Strategiepläne in den Mitgliedsstaaten der EU 

wie geplant ab 2023 in die nationale Umsetzung starten können, muss der Genehmigungs-

prozess bis spätestens Ende 2022 abgeschlossen sein. 

Die Gemeinsame Agrarpolitik ab 2023 verfolgt neun Hauptziele, die entlang sozialer, ökolo-

gischer und wirtschaftlicher Aspekte ausgerichtet sind und die Grundlage der Programmie-

rung der GAP-Strategiepläne bilden. Erstmals werden damit die zwei Säulen der Agrarpoli-

tik, die Direktzahlungen inklusive der Sektorprogramme und die Ländliche Entwicklung, in 

einem strategischen Plan zusammengeführt.  
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In der neuen Periode sind für Österreich in der ersten Säule (Direktzahlungen) jährlich EU-

Mittel in der Höhe von rund 678 Mio. Euro pro Jahr vorgesehen, in der zweiten Säule (Länd-

liche Entwicklung) sieht der GAP-Strategieplan Mittel in der Höhe von rund 1.060 Mio. Euro 

pro Jahr (inkl. nationaler Ko-Finanzierung) vor. Österreich setzt damit den bisherigen Weg 

mit einem starken Agrarumweltprogramm, einer zielgerichteten Unterstützung bäuerlicher 

Familienbetriebe und einer Absicherung der Landwirtschaft im Berg- und benachteiligten 

Gebiet fort. Der österreichische Strategieplan zielt auf die nachhaltige Wettbewerbsfähig-

keit und Resilienz der landwirtschaftlichen Betriebe und die Sicherung der Ernährung der 

Bevölkerung ab, bei gleichzeitig wesentlich erhöhter Ambition hinsichtlich Ressourcen-, 

Klima- und Umweltschutz. Durch Investitionen, Wissenstransfer und Innovation trägt er 

substanziell zur Verbesserung der Vitalität und Lebensqualität in ländlichen Gebieten bei. 

Gemeinsam mit anderen Instrumenten wird der GSP wesentliche Beiträge zur Erreichung 

der Green Deal-Ziele leisten. 

Langfristige Vision für ländliche Gebiete in der EU 

Im Juni 2021 präsentierte die Europäische Kommission ihre langfristige Vision für ländliche 

Gebiete in der EU. EU-weit leben rund 137 Millionen Menschen in ländlichen Gebieten. Ins-

besondere diese Gebiete sind von sozialem und wirtschaftlichem Wandel stark betroffen. 

Die Vision beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten in ländlichen Gebieten und 

will Chancen und Wege zur Verbesserung der Lebensqualität, zur Verwirklichung einer aus-

gewogenen territorialen Entwicklung und zur Förderung des Wirtschaftswachstums in länd-

lichen Gebieten aufzeigen. Die Mitteilung unterstützt die Agenda 2030, insbesondere die 

Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. 

Zur Umsetzung der Initiative sollen Behörden und Interessensträger mittels eines Paktes für 

den ländlichen Raum mobilisiert werden, um auf die Bedürfnisse und Wünsche der Bewoh-

nerinnen und Bewohner ländlicher Gebiete einzugehen. Die eingelangten Beiträge sollen 

im Juni 2022 im Zuge einer Konferenz zusammengeführt und darauf aufbauend die weite-

ren Schritte festgelegt werden. Begleitend dazu soll der EU-Aktionsplan für den ländlichen 

Raum den Weg ebnen, um den territorialen Zusammenhalt zu fördern. Zur Sicherstellung 

der Kohärenz und Komplementarität zwischen den Politiken sowie zur Verbesserung der 

ländlichen Datengrundlagen plant die Kommission auf europäischer Ebene die Einführung 

eines Prüfmechanismus sowie die Einrichtung einer Beobachtungsstelle für den ländlichen 

Raum. Bis Mitte 2023 wird sie zudem Bilanz über jene Maßnahmen ziehen, die im Rahmen 
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von ländlichen Förderprogrammen von der EU und den Mitgliedstaaten im Zeitraum 2021 

bis 2027 finanziert werden und auf allfällige Verbesserungsmöglichkeiten hinweisen. 

Österreich unterstützt diese Initiative und hat sich in den Verhandlungen rund um die zukünf-

tige Gemeinsame Agrar- und Kohäsionspolitik intensiv für den Erhalt und die Stärkung ländli-

cher Räume eingesetzt. Ihr Erhalt beziehungsweise ihre Weiterentwicklung hat oberste Priori-

tät. Auf nationaler Ebene wurden dazu geeignete Prozesse aufgesetzt, um zukunftsrelevante 

Themen wie die ländliche Digitalisierung, Stadt-(Um)-Land-Beziehungen oder Regionen mit Be-

völkerungsrückgang entsprechend adressieren zu können. Die Erkenntnisse daraus sind unter 

anderem in die Erstellung des nationalen GAP-Strategieplans eingeflossen.  

Marktsituation und Marktmaßnahmen  

Die europäischen Agrarmärkte sahen sich in den vergangenen Jahren regelmäßig mit gro-

ßen Herausforderungen konfrontiert. Dazu zählen Preisvolatilität, extreme Witterungsbe-

dingungen (beispielsweise Frost und Dürre) aufgrund klimatischer Veränderungen sowie 

die Ausbrüche und die Verbreitung von Pflanzenkrankheiten und Tierseuchen wie beispiels-

weise die fortgesetzte Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest sowie der Geflügelpest. 

Hinzu kommt der Anstieg der Energiepreise, die eine massive Auswirkung auf die Preise für 

die meisten landwirtschaftlichen Betriebsmittel haben. Dies gilt insbesondere für Dünge-

mittelpreise, die sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelten. Der Düngemittelindex 

der Weltbank vom November 2021 lag 165 % über dem Index vom November 2020. Neben 

den Energiepreisen leidet die Geflügelbrancheunter den kontinuierlich steigenden Produk-

tionskosten aufgrund erhöhter Futtermittelkosten.  

Dennoch wird insgesamt eine Erholung auf den meisten landwirtschaftlichen Märkten beo-

bachtet, die u.a. auf die wieder steigende Nachfrage am Binnenmarkt durch die Öffnung der 

Gastronomie, sowie durch die Erhöhung der Exporte in Drittlandsmärkte, Rückgänge bei den 

Importen und in manchen Sektoren auch auf ein rückläufiges Angebot zurückzuführen ist. 

Davon ausgenommen ist der Schweinefleischbereich, der insgesamt weiterhin eine sehr an-

gespannte Marktlage ausweist. Diese ergibt sich durch eine EU-weite Überproduktion mit 

gleichzeitig stagnierender Binnenmarktnachfrage und reduzierten Exporten in Drittländer.  
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Der Ratsvorsitz lädt die Europäische Kommission regelmäßig ein, bei Tagungen des Sonder-

ausschusses Landwirtschaft sowie des Rates Landwirtschaft und Fischerei über die aktuel-

len Entwicklungen auf den Agrarmärkten zu berichten. Die langfristige Stabilisierung der 

Märkte und der Preise ist weiterhin zu gewährleisten. Österreich begrüßt daher die stetige 

Marktbeobachtung und die laufende Berichterstattung. 

Internationaler Handel und Freihandelsabkommen 

Die Europäische Kommission (EK) wird die bilateralen Handelsverhandlungen im Jahr 2022 

primär mit Neuseeland und Australien finalisieren. Die Freihandelsabkommen mit Mexiko 

und Chile wurden bereits zum Abschluss gebracht, jedoch ist noch unklar, wann diese den 

Mitgliedstaaten im Rat vorgelegt werden. Zudem sollen Gespräche mit Indien über ein ei-

genständiges Abkommen zum Schutz von Herkunftskennzeichen gestartet werden. Wichtig 

ist der Europäischen Kommission auch die Fortführung der WTO-Verhandlungen und die 

weitere Normalisierung der Handelsbeziehungen mit den USA. Weiters engagiert sich die 

Kommission, EU-Outreach-Aktivitäten im Rahmen der UN und G20 zu setzen, um die För-

derung und Etablierung von Nachhaltigkeitsstandards zu thematisieren. 

Ein ambitioniertes Vorhaben der Kommission stellt das Abkommen mit den Mercosur-Staaten 

(Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay) dar. Wann die Vorlage des finalisierten MERCOSUR-

Abkommens durch die Kommission erfolgen wird, ist noch nicht bekannt. Die österreichische 

Bundesregierung hat im Regierungsprogramm ein klares Nein zu einem Mercosur Handelsab-

kommen verankert. Insbesondere aus landwirtschaftlicher Sicht sind nach wie vor einige Fragen 

und zentrale Erfordernisse unbeantwortet bzw. unberücksichtigt geblieben. 

Die kommenden Ratspräsidentschaften werden wie bisher die Landwirtschaftsministerinnen 

und -minister in regelmäßigen Abständen über den aktuellen Stand und die Fortschritte bei in-

ternationalen Handelsverhandlungen informieren. Aufgrund bestehender Wettbewerbsvor-

teile der EU-Vertragspartner müssen aus österreichischer Sicht in sensiblen Sektoren (z.B. bei 

Milch- und Fleischprodukten) Marktöffnungen weiterhin mit größter Vorsicht erfolgen. Auch 

muss ein zufriedenstellendes Ergebnis von Freihandelsverhandlungen die Wahrung hoher EU-

Standards bei Agrarproduktion, Lebensmittelsicherheit, Umwelt-, Klima- und Tierschutz mit 

ausführlichem SPS-Kapitel (Sanitary and Phytosanitary Measures) inkl. Vorsorgeprinzip vorse-

hen. 2022 wird die neue EU-Handelspolitik nach eingehender Überprüfung und Revision durch 

die EU-Ministerinnen und Minister genau zu diesen Anliegen neue Zielsetzungen verfolgen, die 

eine nachhaltigere EU-Handelspolitik nach sich ziehen soll.  
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Die Schwerpunktsetzung der französischen Ratspräsidentschaft, dass die Kohärenz der 

Standards für Agrarimporte mit den EU-Standards verbessert werden sollte, wird begrüßt. 

Dies ist insbesondere auch im Zusammenhang mit der Umsetzung der Farm to Fork Strate-

gie und Biodiversitätsstrategie ein wichtiges Anliegen. 

Überarbeitung der Verordnung des Europäischen Parlaments und 

des Rates über Statistiken zu landwirtschaftlichen Betriebsmitteln 

und zur landwirtschaftlichen Erzeugung (Statistics on Agricultural 

Input and Output – SAIO) 

Die Landwirtschaft befindet sich in einem ständigen Wandel und wird von dynamischen 

Prozessen wie dem Klimawandel und gesellschaftlichen Veränderungen sowie Globalisie-

rungstrends beeinflusst. Um in diesem Interessensfeld einen zielgerichteten Rahmen für die 

Gemeinsame Agrarpolitik vorgeben zu können, benötigt die Europäische Kommission von 

allen EU-Mitgliedstaaten aktuelle datenbasierte Informationen. Ziel des am 2. Februar 2021 

vorgelegten Verordnungsentwurfs zur „Statistik über landwirtschaftlichen Input und Out-

put (SAIO)“ ist, zahlreiche bestehende Verordnungen bzw. Vereinbarungen zusammenzu-

fassen und dazu beizutragen, die wichtigen agrarstatistischen Bereiche in ein zeitgemäßes 

System zu integrieren. Der gemeinsame, erneuerte Rechtsrahmen umfasst: 

• Statistiken der landwirtschaftlichen Erzeugung einschließlich des ökologischen 

Landbaus  

• Agrarpreisstatistiken und  

• Statistiken über Pflanzenschutz- und Düngemittel (Inverkehrbringen und Verwendung) 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor wird die Harmonisierung zwischen Landwirtschafts-, Forstwirt-

schafts-, Landnutzungs- und Umweltstatistiken sein. Ein weiterer Aspekt ist die Reduzierung 

des Aufwandes für die Befragten. Durch Forschungsarbeiten („EU-Grants“) sollen alterna-

tive Datenquellen und Techniken identifiziert werden, die zur Steigerung der Effizienz und 

zur Verbesserung der Harmonisierung und Konsistenz der europäischen Agrarstatistiken 

eingesetzt werden können. Derzeit finden die Verhandlungen im Trilog statt.  
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Aktionsplan für die Entwicklung einer ökologisch-biologischen 

Produktion: auf dem Weg ins Jahr 2030  

Im Einklang mit der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ sowie der EU-Biodiversitätsstrategie 

für 2030 legte die Europäische Kommission 2021 einen neuen Aktionsplan für ökologische 

Landwirtschaft vor. Dieser soll den Sektor in seinem Wachstum sowie bei der Erreichung 

des aus den beiden genannten Strategien erwachsenen Ziels zur Anhebung des Anteils der 

biologisch bewirtschafteten Fläche in der EU auf 25% unterstützen. Darüber hinaus sollen 

Angebot und Nachfrage nach Bio-Erzeugnissen bei gleichzeitiger Wahrung des Vertrauens 

der Verbraucherinnen und Verbraucher gesteigert werden. Die Gemeinsame Agrarpolitik 

(GAP) stellt ein wichtiges Instrument zur weiteren Entwicklung der biologischen Erzeugung 

in der EU dar. Der EU-Bio-Aktionsplan ist als Ergänzung zur GAP und zum EU-Rechtsrahmen 

für die Bio-Landwirtschaft (Verordnung (EU) 2018/848) zu sehen. 

Auch Österreich hat ein Bio-Aktionsprogramm. Die Inhalte dieses nationalen Bio-Aktions-

programms beziehen sich insbesondere auf die Förderungsabsichten des Programms Länd-

liche Entwicklung. Darüber hinaus sind Bereiche wie Forschung, Schulen, Öffentlichkeitsar-

beit und Absatzförderung durch das Programm abgedeckt. Ein neues nationales Bio-Akti-

onsprogramm ab 2023 wird in einem breiten Diskussionsprozess seit 2021 und unter Be-

rücksichtigung des EU-Bioaktionsplans erarbeitet. 
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Bodenschutz 

Boden ist eine wichtige Ressource, die künftig vor allem im Zusammenhang mit Ernährungs-

sicherheit, Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Biodiversität eine noch größere Rolle 

spielen wird. Bodenschutz ist daher auch ein wichtiges Element in verschiedenen EU Politi-

ken bzw. EU Strategien wie dem Green Deal oder den Zielen für Nachhaltige Entwicklung 

(Sustainable Development Goals). Bodenschutz ist vor allem unter den Aspekten des Klima-

wandels und der Ernährungssicherung wichtig für eine nachhaltige Land- und Forstwirt-

schaft. Eine optimale Bewirtschaftung wird daher angestrebt. In Österreich wird eine nach-

haltige kohlenstofffördernde bzw. –erhaltende Bodenbewirtschaftung im landwirtschaftli-

chen Bereich bereits seit Jahrzehnten nachweislich und erfolgreich im Rahmen des Umwelt-

programms ÖPUL durchgeführt.  

EU-Bodenstrategie 

Am 17. November 2021 präsentierte die Europäische Kommission die EU-Bodenstrategie, 

die Teil der EU Biodiversitätsstrategie 2030 ist und zur Umsetzung des Green Deal beitragen 

soll. Gemäß der in der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 und in der Klimaanpassungsstrategie 

verankerten Vision, sollen sich bis 2050 alle Bodenökosysteme in der EU in einem gesunden 

Zustand befinden. Kernziel ist die Erreichung der Klimaneutralität des Bodens in der EU bis 

zum Jahr 2035. Weitere Ziele der Strategie sind die Stärkung der Widerstandsfähigkeit ge-

genüber den Folgen des Klimawandels, den Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten, 

menschliche Gesundheit zu schützen, Wüstenbildung zu stoppen und die Bodendegrada-

tion umzukehren.  

In der EU-Bodenstrategie sind sowohl mittelfristige Ziele bis 2030 als auch langfristige Ziele bis 

2050 festgehalten. So ist beispielsweise für 2023 die Vorlage eines EU-Bodenschutzgesetzes so-

wie einer Folgeneinschätzung vorgesehen. Ebenso soll ein Netto-Treibhausgasabbau in der EU 

von 310 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr für den Bereich Landnutzung, Landnut-

zungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) erreicht werden. Weitere Ziele umfassen die Ver-

ringerung der Nährstoffverluste um mindestens 50 % die Reduzierung chemischer Pestizide um 

50 % und des Einsatzes als gefährlich eingestufter Pestizide um 50 % bis 2030.  
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Österreich begrüßt die Vorlage der neuen EU Bodenschutzstrategie. Die konkrete Ausge-

staltung der geplanten Vorhaben ist allerdings noch unklar. Das Ziel, den Bodenverbrauch 

bis 2050 auf netto Null zu reduzieren, wird begrüßt, sowie die Erarbeitung von gemeinsa-

men Definitionen wie z. B. zu Landdegradation und Flächeninanspruchnahme („land take“). 

Für Österreich von großer Bedeutung ist, dass die Subsidiarität der Mitgliedstaaten ausrei-

chend gewahrt bleibt. Aus land- und forstwirtschaftlicher Sicht wird aus österreichischer 

Sicht derzeit keine Notwendigkeit für gesetzliche Regelungen auf EU-Ebene gesehen, da das 

Thema Bodenschutz bereits ausreichend geregelt ist. Die österreichische Position wird mit 

allen zuständigen Behörden (auf Bundes- und Landesseite) abgestimmt.  

Nachhaltige Kohlenstoffkreisläufe 

Die am 15. Dezember 2021 vorgelegte Mitteilung der Europäischen Kommission zu Nach-

haltigen Kohlenstoffkreisläufen definiert als Schlüsselaktionen die Reduktion bzw. wo mög-

lich die Beseitigung der großen Abhängigkeit von Kohlenstoff. Die Dekarbonisierungsstrate-

gie ist ein Kernstück der Klima-, Umwelt und Energiepolitik, um bis 2030 eine Reduktion der 

Treibhausgase um minus 55% (gegenüber 1990) zu erreichen. Dazu müsse die Verwendung 

fossiler Energie um 95% reduziert und Kohlenstoff aus Abfallströmen, aus nachhaltigen Bi-

omassequellen oder direkt aus der Atmosphäre recycelt werden. Ebenso sei der Ausbau 

und die Erweiterung von Lösungen zur Kohlenstoffentnahme aus der Atmosphäre in Be-

tracht zu ziehen.  

Zentrales Thema der Mitteilung ist die Ausweitung von Carbon Farming als Geschäftsmo-

dell. Nachhaltige Landbewirtschaftung ist gemäß Europäischer Kommission entscheidend 

für die Erreichung der Klimaneutralität bis 2050. Die neue GAP und andere EU-Programme 

(LIFE, Kohäsionsfonds, Horizon Europe u.a.) spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Ernäh-

rungssicherheit in der EU soll durch nachhaltiges Carbon Farming erhalten bleiben oder so-

gar verbessert werden. Auch in der EU-Waldstrategie 2030 wird die Einrichtung von Abgel-

tungssystemen für Ökosystemleistungen vorgeschlagen, welche die Einführung von Carbon 

Farming Praktiken fördert. Die Kommission hat dazu ein technisches Handbuch veröffent-

licht, in dem die wichtigsten Fragen, Herausforderungen, Kompromisse und Gestaltungsop-

tionen untersucht werden.  

Das Thema nachhaltige Kohlenstoffkreisläufe nimmt im Rahmen der französischen Ratsprä-

sidentschaft eine zentrale Rolle ein. So sollen noch im ersten Quartal 2022 Ratsschlussfol-

gerungen dazu angenommen werden. 
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Auch aus österreichischer Sicht ist der Kohlenstoffkreislauf im Zusammenhang mit Klima-

wandelanpassung und Klimaschutz ein wichtiges Thema für die Land- und Forstwirtschaft. 

Carbon Farming wird in Österreich schon seit Jahrzehnten erfolgreich im Rahmen des Agra-

rumweltprogramms auch ohne Zertifizierung von Kohlenstoff angewendet. Auch im Rah-

men der neuen GAP wird daran angeknüpft und es sind viele Maßnahmen vorgesehen, die 

auf eine positive Entwicklung der Bodenfruchtbarkeit abzielen. Die Einrichtung einer Exper-

tInnengruppe gemäß Kommissionsvorschlag wird begrüßt. Aus österreichischer Sicht stel-

len sich hinsichtlich der Einschätzung eines möglichen Beitrags der land- und forstwirt-

schaftlichen Flächen und zur Ausgestaltung eines gesetzlichen Rahmens betreffend die Zer-

tifizierung noch viele Fragen. Im Forstbereich muss die Holznutzung im Rahmen einer nach-

haltigen Waldbewirtschaftung weiterhin möglich sein. Über den Ansatz des Carbon Farming 

hinausgehend ist weiters auch ein besonderer Fokus auf das Substitutionspotential von kli-

maschädlichen Produkten durch nachhaltige Holzprodukte zu legen. 
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Forstwirtschaft 

Der österreichische Wald leistet einen wesentlichen Beitrag zum Wohlbefinden der Bevöl-

kerung. Er ist traditioneller und zugleich auch innovativer Wirtschaftsfaktor, schützt vor Na-

turgefahren, sorgt für bessere Luftqualität und stellt einen hochgeschätzten Erholungs- und 

vielfältigen Lebensraum dar. Fast die Hälfte Österreichs ist bewaldet. Dies entspricht einer 

Fläche von rund 4 Millionen Hektar. Somit ist Österreich im Verhältnis zur Gesamtstaatsflä-

che unter den sechs waldreichsten EU Mitgliedsstaaten1.  

Das Hauptziel der österreichischen Forstwirtschaft ist die ausgewogene Sicherstellung und 

Optimierung aller Dimensionen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung mit einem beson-

deren Fokus auf Mehrwert und Potenzial der österreichischen Forst- und Holzwirtschaft. 

Die multifunktionalen Leistungen des Waldes sollen für die jetzigen und zukünftigen Gene-

rationen gesichert sein. Dies gilt es auch auf EU-Ebene sicherzustellen und im Rahmen der 

Diskussionen zu den legislativen und nicht-legislativen Vorhaben aktiv einzubringen. Die 

Forstwirtschaft spielt insbesondere in den Diskussionen rund um die Umsetzung des Green 

Deal eine wichtige Rolle. 

EU-Waldstrategie nach 2020 

Die Europäische Kommission legte am 16. Juli 2021 im Rahmen der Umsetzung des Europä-

ischen Grünen Deals die EU-Waldstrategie (EUWS) für 2030 vor. Die EU-Waldstrategie soll 

zur Erreichung einer nachhaltigen EU-Wirtschaft beitragen. Die neue EU-Waldstrategie ist 

dabei eng verknüpft mit anderen EU-Strategien, die waldpolitische Bedeutung aufweisen, 

wie z.B. der Biodiversitätsstrategie 2030 sowie dem Fit For 55-Paket zur Erreichung der Kli-

maziele bis 2030. Die Strategie für 2030, welche die EU-Waldstrategie 2014-2020 ablöst, 

enthält konkrete Vorhaben der Kommission im strategischen und legislativen Bereich sowie 

Maßnahmen, die in enger Abstimmung mit den Mitgliedsstaaten entwickelt werden sollen.  

                                                      

1 39 % of the EU is covered with Forests – Products Eurostat News – Eurostat (Europa.EU) 
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So soll beispielsweise die nachhaltige Holznutzung zur Stärkung der Bioökonomie und als 

wichtiger Beitrag zur Erreichung der Klimaziele unterstützt werden. Hierbei wird insbeson-

dere auf langlebige Holzprodukte gesetzt, v. a. für die Bauwirtschaft und im Rahmen der 

Bauhaus-Initiative der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die Erzeugung von 

Bioenergie aus forstlicher Biomasse soll bestimmten Kriterien der Nachhaltigkeit entspre-

chen, um ökologische und ökonomische Zielsetzungen in Einklang zu bringen. Dabei wird 

auf das Prinzip der kaskadischen Holznutzung gesetzt. Einen wichtigen Teil innerhalb der 

Strategie nehmen die Vorschläge für Aufforstungen, zum Schutz und zur Wiederherstellung 

der Wälder sowie zur Sicherung klimaresilienter und multifunktionaler Waldökosysteme 

ein. In diesem Zusammenhang sind schwerpunktmäßig die forstbezogenen Aspekte der EU-

Biodiversitätsstrategie enthalten sowie das Ziel, in der EU bis 2030 mindestens 3 Mrd. 

Bäume zusätzlich anzupflanzen, inklusive eines hierfür erstellten Fahrplans.  

Die Kommission möchte außerdem gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten und Stakeholdern 

zusätzliche Kriterien für nachhaltige Waldbewirtschaftung entwickeln, die Inanspruch-

nahme forstlicher Maßnahmen in der ländlichen Entwicklung erhöhen, sowie Unterstüt-

zung bei der Entwicklung von Systemen zur Abgeltung von Ökosystemleistungen geben. Er-

gänzt werden die Bemühungen um Vorschläge bei der forstlichen Bildung und Beratung so-

wie durch die Entwicklung einer speziellen Kooperation im Bereich der forstlichen For-

schung. Darüber hinaus plant die EK die Vorlage eines Rechtsaktes, um eine forststrategi-

sche Planung zu entwickeln, samt Waldmonitoring, Berichtswesen und Datensammlung auf 

EU-Ebene. Auch die bisherige Struktur der Zusammenarbeit zwischen Europäischer Kom-

mission, Mitgliedsstaaten und Stakeholdern soll adaptiert werden. 

Ende des ersten Quartals 2022 sollen voraussichtlich Vorschläge für die rechtlich verbindli-

che Wiederherstellung von Ökosystemen vorliegen, bei denen auch der Wald eine wichtige 

Rolle spielen wird. 

Österreich begrüßt grundsätzlich die Erneuerung der EUWS für eine weitere Periode und 

setzt sich weiterhin für einen holistischen Ansatz ein, in welchem alle Dimensionen der 

Nachhaltigkeit in ausgewogener Weise abgebildet werden. Der Mangel an Berücksichtigung 

der Einbindung der Mitgliedsstaaten bei der Erarbeitung der EUWS sowie die unzu-

reichende Berücksichtigung der drei Dimensionen der nachhaltigen Forstwirtschaft (ökolo-

gische, ökonomische und soziale Dimension) wurden seitens Österreich und weiterer wald-

reicher Staaten bereits mehrfach klar festgehalten. Waldpolitik und Maßnahmen im Forst-

bereich müssen in enger Kooperation mit den Mitgliedsstaaten und unter Berücksichtigung 

nationaler Kompetenzen sowie etablierter Strukturen erfolgen. Die inhaltlichen Beratungen 
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mit den Mitgliedstaaten sollen aus österreichischer Sicht im Wesentlichen im Ständigen 

Forstausschuss der Europäischen Kommission (DG AGRI) erfolgen, dem auch künftig eine 

zentrale Rolle in sämtlichen waldpolitischen Agenden zukommen soll. Als Leitlinie sollen 

dabei die einhellig verabschiedeten Schlussfolgerungen des Rates (Landwirtschaft und Fi-

scherei) vom November 2021 herangezogen werden. Für Österreich ist auch klar die Multi-

funktionalität der Wälder zu erhalten. Durch nachhaltige Waldbewirtschaftung wird zudem 

ein Beitrag zum Green Deal geleistet.  

Entwaldungsverordnung 

Am 17. November 2021 präsentierte die Europäische Kommission den Vorschlag für die 

Verordnung über die Bereitstellung bestimmter Rohstoffe und Erzeugnisse, die in Verbin-

dung mit Entwaldung und Waldschädigung stehen, auf dem Unionsmarkt sowie ihre Aus-

fuhr aus der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 – kurz Entwal-

dungsverordnung. Ziel dieser Verordnung ist es, den Beitrag der EU zur weltweiten Entwal-

dung und Waldschädigung zu verringern und damit, den steigenden Treibhausgasemissio-

nen entgegenzuwirken und den Verlust an biologischer Vielfalt zu reduzieren. Dadurch trägt 

der Vorschlag auch zur Erreichung einer Reihe von Strategien und Initiativen bei, wie z.B. 

zum Green Deal, dem Pariser Klimaabkommen, der Erreichung der globalen Nachhaltig-

keitsziele (SDGs), dem 7. Umweltaktionsprogramm, der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 so-

wie zur EU-Waldstrategie 2030. 

Die neue Entwaldungsverordnung soll künftig den EU-Bürgerinnen und -Bürgern garantie-

ren, dass die gelisteten Produkte, die sie kaufen, verwenden und konsumieren, nicht zur 

weltweiten Entwaldung und Waldschädigung beitragen. Die Verordnung regelt somit das 

Inverkehrbringen und die Bereitstellung am Binnenmarkt sowie den Export von Rindern, 

Kakao, Kaffee, Ölpalme, Soja und Holz („relevante Rohstoffe“) und bestimmten Erzeugnis-

sen daraus, wie z.B. Papier, Leder oder Schokolade (Anhang I). Die Verordnung baut auf den 

Erfahrungen mit der EU-Holzverordnung (EUTR), die sie ersetzen soll, auf, geht aber deutlich 

darüber hinaus. Zentrale Elemente umfassen ein Verbot des Inverkehrbringens von rele-

vanten Rohstoffen und Erzeugnissen, deren Herstellung zu Entwaldung oder Waldschädi-

gung beigetragen hat oder illegal erfolgt ist, und Verpflichtungen der Marktteilnehmer und 

Händler. Der neue Vorschlag bindet im Gegensatz zur EUTR auch EU-Exporte ein (neben den 

Importeuren und heimischen Erzeugern sind nun auch die Exporteure als Marktteilnehmer 
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vorgesehen), Sorgfaltspflichten sind genauer beschrieben, Marktteilnehmer werden ver-

pflichtet, Sorgfaltserklärungen in ein Register hochzuladen, und strengere Strafen sowie de-

tailliertere Maßnahmen werden vorgegeben. 

Aufgrund der horizontalen Dimension der Verordnung wird diese in einer eigens auf Vor-

schlag des französischen Ratsvorsitzes eingesetzten Ratsarbeitsgruppe (Ad Hoc Working 

Party on Deforestation) behandelt, in der sowohl Experten von Umwelt und von Landwirt-

schafts- bzw. Forstseite eingebunden sind. Das Setzen von Maßnahmen, die zur Reduktion 

von Entwaldung führen, wird von Österreich grundsätzlich unterstützt. Im Rahmen der Dis-

kussion zur konkreten Ausgestaltung des Verordnungsvorschlages wird auf die Praktikabili-

tät sowie angemessene bürokratische Auflagen zu achten sein.  

Weitere forstrelevante EU-Dossiers 

Neben dem waldpolitischen Kernbereich und der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 wer-

den auch weitere Politikbereiche und Vorhaben der Europäischen Kommission, die starken 

Einfluss auf Wälder und die Waldbewirtschaftung haben, weiterhin mitverfolgt. Hierzu zäh-

len insbesondere das „Fit for 55-package“ zur Erreichung der Klimaziele samt Sektor bezo-

gener Regelungen (ETS, Effort Sharing, LULUCF, RED, etc.), die forstbezogenen Instrumente 

der Ländlichen Entwicklung in den GAP-Strategieplänen, die Umsetzung der Taxonomie-

Verordnung betreffend nachhaltige Finanzierung, das Kreislaufwirtschaftspaket (Circular 

Economy Package), das neue Forschungsrahmenprogramm 2021–2027, das neue europäi-

sche Bauhaus, die Überarbeitung der Leitlinien für staatliche Beihilfen sowie die Vorhaben 

zur digitalen Transition („A Europe fit for the Digital Age“). In den verschiedenen Dossiers 

sind dabei auch potentielle Zielkonflikte enthalten. Diese müssen ausführlich diskutiert und 

ausgeglichenen werden. Bezüglich der Forstwirtschaft gilt, dass die Steigerung der Kohlen-

stoffsenken im Einklang mit den Prinzipien der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und Nut-

zung stehen muss. 

UN-Waldforum (United Nations Forum on Forests – UNFF)  

Die Ausrichtung des 17. UN-Waldforums ist für 09.–13. Mai 2022 geplant. Die thematischen 

Prioritäten des UNFF für den Zweijahreszeitraum 2021–2022 sind die Globalen Waldziele 

(GFG) Nr. 1 und Nr. 2, die sich auf die Umkehrung des weltweiten Waldverlustes und die 

Steigerung des wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nutzens der Wälder beziehen. 
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Die GFGs Nr. 4, 5 und 6 über die Mobilisierung von Ressourcen, die Verbesserung der Re-

gierungsführung und die Zusammenarbeit für Wälder werden ebenfalls als Querschnittspri-

oritäten betrachtet. 

Das UN-Waldforum wird auch die Verbindungen zwischen GFGs und den Zielen für nach-

haltige Entwicklung (SDGs) behandeln. Das UN-Waldforum wird auch in einem Kontext 

stattfinden, in dem den Wäldern und den von ihnen erbrachten Ökosystemleistungen zu-

nehmende politische Aufmerksamkeit zuteilwird. Im Jahr 2021 wurde auf der COP26 die 

Erklärung der Staats- und Regierungschefs von Glasgow zu Wäldern und nachhaltiger Land-

nutzung angenommen, die von 141 Staatenvertretern unterzeichnet wurde und über 90% 

der weltweiten Wälder abdeckt. Darüber hinaus hat die Europäische Kommission am  

17. November 2021 ihren Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 

des Rates über bestimmte Rohstoffe und einschlägige Produkte, die mit Entwaldung und 

Waldschädigung in Zusammenhang stehen, veröffentlicht, der während der französischen 

EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2022 diskutiert werden soll.  
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Phytosanitäres, Saatgut und 

Pflanzenschutz  

Um die pflanzliche Produktion zu sichern, werden die EU-weiten Regeln für den Handel mit 

pflanzlichen Produkten, für Überwachungs- und Eindämmungsmaßnahmen von Schädlin-

gen, für das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und die Erzeugung und Vermark-

tung von gesundem und widerstandsfähigem Saatgut und Pflanzgut kontinuierlich ange-

passt und weiterentwickelt.  

Neukodifizierung des EU-Saatgut- und Pflanzgutrechts 

Eine Folgenabschätzung basierend auf einer öffentlichen Konsultation und eine Überarbei-

tung der Rechtsvorschriften über pflanzliches und forstliches Vermehrungsgut wurde von 

der Europäischen Kommission für Ende 2022 angekündigt. Ziel ist es, die zum Teil zersplit-

terten Rechtsvorschriften zu konsolidieren, die Kontrollen zu vereinheitlichen und neue 

technische Entwicklungen sowie neue Strategien und Politiken der EU zu berücksichtigen, 

wie zum Beispiel den Green Deal, die Farm to Fork-Strategie, die Biodiversitätsstrategie, die 

Forststrategie und die Digitalisierungsstrategie. Die österreichische Saatgut- und Pflanzgut-

wirtschaft ist auch auf Grundlage der bestehenden Vorschriften erfolgreich und kann sich 

am europäischen Markt behaupten. 

Die Erarbeitung der österreichischen Position erfolgt durch eine Steuerungsgruppe, die 

durch das BMLRT koordiniert wird und in der die verantwortlichen Behörden wie das Bun-

desamt für Ernährungssicherheit (BAES), die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicher-

heit (AGES), die HBLA Klosterneuburg und die Forstbehörden vertreten sind. Verbände und 

Nichtregierungsorganisationen werden ebenfalls eingebunden. 

Neuartige genomische Verfahren 

Im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Kon-

sumentenschutz liegt die Erarbeitung eines möglichen Legislativvorschlages der Europäi-
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schen Kommission zu neuartigen genomischen. Seit Inkrafttreten des EU-Gentechnikrech-

tes 2001 wurden neuartige genomische Verfahren wie die Genschere CRISPR/Cas entwi-

ckelt und in anderen Regionen der Welt in der Pflanzenzüchtung eingesetzt, ohne dass die 

Produkte als gentechnisch veränderte Organismen eingestuft werden. Eine Studie der Eu-

ropäischen Kommission und eine erste Folgenabschätzung („inception impact assessment“) 

ergaben, dass die 20 Jahre alten Vorschriften nicht mehr zweckmäßig sind und dem Stand 

der Wissenschaft und Technik angepasst werden müssen. 

Dem gegenüber steht eine Entschließung des österreichischen Nationalrates vom 17. Juni 

2021: „Die Bundesregierung wird ersucht, in allen nationalen und EU-Gremien die im Re-

gierungsprogramm festgehaltene Position zu Neuer Gentechnik zu vertreten: Neue Gen-

technik-Verfahren unterliegen den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen für Gentech-

nik (wie z.B. Kennzeichnungspflicht); Forschungstätigkeit zum Nachweis unterstützen.“ 

Von der Europäischen Kommission wird der Start einer Öffentlichkeitsbeteiligung mittels 

Fragebogen im zweiten Quartal 2022 erwartet. Ebenso soll eine Beauftragung einer Folgen-

abschätzung im Laufe des Jahres 2022 erfolgen. Mit einem allfälligen Legislativvorschlag der 

Kommission ist frühestens im zweiten Quartal 2023 zu rechnen. 

Überarbeitung der Pflanzenschutzmittel-Gesetzgebung 

Auf Basis des Green Deals wird die Europäische Kommission im Jahr 2022 die Überarbeitung 

der rechtlichen Grundlagen auch im Bereich Pflanzenschutzmittel fortsetzen. In einem ers-

ten Schritt steht dabei die Überarbeitung der Richtlinie für die nachhaltige Verwendung von 

Pflanzenschutzmitteln an. Für das erste Quartal 2022 ist die Vorlage eines ersten Legislativ-

vorschlags seitens der Europäischen Kommission geplant. Österreich wird diese Aktivitäten 

weiterverfolgen und sich aktiv in die Arbeiten im Pflanzenschutzmittelbereich einbringen.  

Für Österreich ist wichtig, dass bei der Umsetzung der Ziele und Maßnahmen der Strategien 

des Green Deals auf die bereits erreichten Niveaus und Vorleistungen der Mitgliedstaaten 

Rücksicht genommen wird. Darüber hinaus ist es essentiell, dass die entsprechenden Ge-

setzesvorschläge von einer umfangreichen Folgenabschätzung begleitet werden, um in Zu-

kunft eine optimale und nachhaltige Umsetzung gewährleisten zu können. 
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Wasserwirtschaft 

Wasser ist eine der wichtigsten Lebensgrundlagen. Es ist eine unverzichtbare Ressource für den 

Menschen, die Landwirtschaft, den Freizeit- und Tourismusbereich sowie die Energiewirtschaft 

und Lebensraum für Fauna und Flora. Nur der verantwortungsbewusste Umgang sichert eine 

langfristig hohe Wasserqualität und erhält die Gewässer als wichtige Lebensader. 

Kommunale Abwasser-Richtlinie 

Die Europäische Kommission legte am 13. Dezember 2019 einen Evaluierungsbericht zur 

kommunalen Abwasser-Richtlinie vor. Der Evaluierungsbericht zeigte, dass die Belastung 

der Gewässer durch bestimmte Schadstoffe aus städtischen Punktquellen in den vergange-

nen 30 Jahren deutlich verringert werden konnte.  

Im Juli 2020 startete die Kommission schließlich eine Wirkungsfolgenabschätzung (Impact 

Assessment) sowie einen umfassenden Konsultationsprozess, als Basis für die Entscheidung 

über eine mögliche Revision der Abwasser-Richtlinie. In Folge dessen wurden seitens der 

Kommission einige Bereiche identifiziert, in denen Verbesserungsbedarf besteht, wie bei-

spielsweise eine bessere Bekämpfung verbleibender und neu auftretender Umweltver-

schmutzung sowie eine bessere Verknüpfung der geltenden Regeln und Praktiken mit den 

Zielen des Europäischen Grünen Deals. Ebenso sollen Aspekte der öffentlichen Gesundheit 

Berücksichtigung finden wie etwa durch Abwasserüberwachung. 

Die Kommission plant nun einen Vorschlag für eine Revision der Abwasser-Richtlinie im 

zweiten Quartal 2022, einschließlich einer Folgenabschätzung vorzulegen. Gemäß Ankündi-

gung der Kommission soll durch die Überarbeitung der Richtlinie die Kontrolle und Bericht-

erstattung verbessert werden. Daraus sollen sich Erleichterungen für private wie auch öf-

fentliche Abwasserunternehmen ergeben. 

Österreich sieht dem Vorschlag der Kommission sowie der Vorlage der Folgenabschätzung 

entgegen und wird diese entsprechend prüfen. 
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Null-Schadstoff-Aktionsplan  

Am 12. Mai 2021 veröffentlichte die Europäische Kommission den EU-Aktionsplan zur 

Schadstofffreiheit von Luft, Wasser und Boden. Ziel dieses integrierten Aktionsplans ist es, 

bis 2050 die Verschmutzung in der EU auf ein für den Menschen und Ökosysteme ungefähr-

liches Niveau zu bringen.  

Der Null-Schadstoff-Aktionsplan definiert sechs Etappenziele, die bis 2030 zu erreichen 

sind. Diese sechs Etappenziele sehen unter anderem die Verbesserung der Wasserqualität 

durch eine Reduktion von Kunststoffabfällen im Meer um 50% und Reduktion von Mikro-

plastik in der Umwelt um 30% vor.  

Um Etappenziele zu erreichen, sieht der Aktionsplan 9 Leitinitiativen und 33 Einzelmaßnah-

men vor. Diese Einzelmaßnahmen betreffen vorwiegend die Überprüfung und Überarbei-

tung von Europäischen Verordnungen oder Richtlinien sowie die Unterstützung der Umset-

zung dieser Vorgaben in den Mitgliedstaaten. Im Bereich Wasser sind z.B. die überarbeitete 

Trinkwasserrichtlinie, die mit 2023 von den Mitgliedsstaaten umzusetzen sein wird oder die 

Überarbeitung der kommunalen Abwasser-Richtlinie, zu nennen. Bei der Überarbeitung der 

Umweltqualitätsnormen-RL und der Grundwasser-Richtlinie werden zusätzliche als um-

weltrelevant eingestufte Stoffe aufgenommen werden. Vorschläge zu der Überarbeitung 

dieser beiden Richtlinien sollen in den nächsten Jahren vorgelegt werden. 

Der Null-Schadstoff-Aktionsplan legt eine Hierarchie der Maßnahmen fest. Es werden Vor-

sorge und Vorbeugung gegenüber Minimierung sowie Beseitigung und Sanierung priori-

siert. Damit wird eine quellenorientierte Bekämpfung von Umweltbeeinträchtigungen ge-

fordert und das Verursacherprinzip gestärkt. 
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Fischerei 

Die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) der EU soll gewährleisten, dass Fischerei und Aqua-

kultur umweltverträglich sowie langfristig wirtschaftlich und sozial tragbar sind und dabei 

gesunde Nahrungsmittel für Europas Bürgerinnen und Bürger liefern.  

Festlegung von Fangmöglichkeiten  

Üblicherweise werden die Fangmöglichkeiten in Form von TACs (Total Allowable Catches – 

höchstzulässige Gesamtfangmengen) und Quoten (Aufteilung auf die Mitgliedstaaten) für 

das Folgejahr immer in der zweiten Jahreshälfte in Form von Ratsverordnungen festgelegt. 

Die Vorschläge erfolgen nach Meeresbecken getrennt (Ostsee, Nordsee/Nordatlantik und 

Schwarzes Meer). Für das westliche Mittelmeer gilt ein Aufwandsregime (Festlegung von 

Kapazitäten/Fangtagen).  

Am Rat Landwirtschaft und Fischerei vom 12./13. Dezember 2021 konnten aufgrund der zu 

diesem Zeitpunkt fehlenden Einigung mit dem Vereinigten Königreich nur vorläufige Fang-

möglichkeiten in der Nordsee/Nordatlantik beschlossen werden. Die aufgrund des Handels- 

und Kooperationsabkommens mit dem Vereinigten Königreich erforderlichen Konsultatio-

nen zu den Fangmöglichkeiten wurden erst am 20. Dezember 2021 beendet. Demnach müs-

sen unter französischem Vorsitz die Ergebnisse dieser Konsultationen in eine EU-Verord-

nung gegossen werden.  

Österreich begrüßt alle Maßnahmen, die eine nachhaltige Nutzung von Fischerei-Ressour-

cen sicherstellen. 

Verordnungspaket zur Fischereiaufsicht  

Das Paket zur Änderung von fünf Verordnungen zur Fischereiaufsicht wurde am 30. Mai 2018 

von der Kommission vorgelegt. Der wichtigste Vorschlag innerhalb des Pakets ist die Änderung 

der Verordnung EU/1224/2009 mit dem Arbeitstitel „Kontroll-Verordnung“. Konkret geht es u. 

a. um Anforderungen zum Fischereilogbuch, zu An- und Umlade-Erklärungen, zur Aufzeichnung 
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von Fangmengen und Fischereiaufwand, zur kontinuierlichen Überwachung der Maschinenleis-

tung und zu Lizenzsystemen für die Freizeitfischerei. Weitere wichtige Elemente sind die 

Grundsätze für die Kontrolle der Vermarktung und die Bestimmungen zu Losen, zur Rückver-

folgbarkeit (Weg vom Schiff zu den EndverbraucherInnen), zum Wiegen, zu Verkaufsbelegen 

und zu Transportdokumenten – sowie zu Sanktionen bei schweren Verstößen. Der französische 

Ratsvorsitz wird die unter slowenischem Vorsitz begonnenen Trilogverhandlungen mit dem Eu-

ropäischen Parlament fortführen und idealerweise abschließen. 

Österreich ist als Binnenland von vielen Bestimmungen nicht betroffen. Aufgrund der großen 

Abhängigkeit von importiertem Fisch setzt sich Österreich für strenge Bestimmungen zur Rück-

verfolgbarkeit ein, um die Konsumentinnen vor illegal gefangenen Produkten zu bewahren.  

Umsetzungsdossiers 

Beschlüsse internationaler Fischereibewirtschaftungsorganisationen müssen oft in EU-

Recht umgesetzt werden. Aktuell liegen fünf Vorschläge für derartige „Umsetzungsdos-

siers“ auf dem Tisch. Für den Verordnungsvorschlag zur Festlegung eines mehrjährigen Be-

wirtschaftungsplans für Roten Thun im Ostatlantik und im Mittelmeer und für den Verord-

nungsvorschlag zur Festlegung von Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen für den 

Bereich des Übereinkommens über die Fischerei im westlichen und mittleren Pazifik liegen 

bereits Mandate des Rates vor, sodass in Abhängigkeit der Arbeiten im Europäischen Parla-

ment unter französische Ratsvorsitz Trilogverhandlungen beginnen können.  

Zu den weiteren drei Vorschlägen betreffend Vorschriften für die Fischerei im Übereinkom-

mensgebiet der GFCM (Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer), für die 

Festlegung von Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen für die Erhaltung von Südli-

chem Blauflossenthun und für Bewirtschaftungs-, Erhaltungs- und Kontrollmaßnahmen für 

den Zuständigkeitsbereich der Thunfischkommission für den Indischen Ozean liegen bis 

dato noch keine Positionen von Rat und Europäischem Parlament vor. 

Österreich befürwortet die zügige Behandlung dieser Umsetzungsdossiers, da die rasche 

Anwendung dieser internationalen Bestimmungen und Rechtssicherheit für die nachhaltige 

Fischerei wichtig sind. 
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Beschränkungen des Zugangs zu Unionsgewässern 

Ziel des Vorschlages der Kommission vom 5. Juli 2021 ist die Verlängerung der Möglichkeit 

für die Mitgliedsstaaten in der 12-Seemeilen-Zone (Hoheitsgewässer) eine Ausnahme von 

der allgemeinen Regel des gleichberechtigten Zugangs von Fischereifahrzeugen der Union 

zu den Unionsgewässern und Ressourcen zu gewährleisten. Dies ist erforderlich, da die be-

stehende Regelung am 31. Dezember 2022 ausläuft. Unter französischem Vorsitz ist der 

Beginn der Arbeiten vorgesehen, wobei der Fortschritt auch von den derzeit noch unbe-

kannten Zeitplänen des Europäischen Parlaments abhängt. 

Österreich ist nicht betroffen und kann daher eine flexible Haltung einnehmen. 

Überarbeitung der EU-Vermarktungsnormen für Fischerei- und 

Aquakulturerzeugnisse 

Die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur ist in-

tegraler Bestandteil der Gemeinsamen Fischereipolitik und soll zur Verwirklichung der Ziele 

dieser Politik beitragen. In Abhängigkeit von der Vorlage des von der Kommission angekün-

digten Überprüfungs-Vorschlags für die gemeinsame Marktordnung sowie für einzelne 

Marketingstandards wird der französische Ratsvorsitz die Verhandlungen dazu aufnehmen. 

Externe Fischereipolitik  

Die externe Dimension der Gemeinsamen Fischereipolitik umfasst die Vertretung der EU-

Interessen in internationalen Fischereibewirtschaftungsorganisationen und die Verhand-

lungen zu nachhaltigen Fischereipartnerschaftsabkommen mit Drittstaaten bzw. deren Um-

setzung. Für beide Themenbereiche werden die EU-Positionen durch den Ratsvorsitz koor-

diniert.  

Die EU hat mit einer Reihe von Drittstaaten nachhaltige Fischereipartnerschaftsabkommen 

abgeschlossen. Dabei gewährt sie im Austausch gegen Fischereirechte finanzielle und tech-

nische Unterstützung. Die Details werden in den dazugehörigen Protokollen geregelt. Mit 

Mauritius und Madagaskar laufen derzeit Verhandlungen. Die endgültigen Ergebnisse müs-

sen vom Rat angenommen werden. 
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Seit dem Brexit stellen die Beziehungen zum Vereinigten Königreich einen Sonderfall der 

externen Dimension der GFP dar. Neben den jährlichen Konsultationen zu den Fangmög-

lichkeiten werden viele Fischerei-technische Fragen im Sonderausschuss Fischerei, der un-

ter dem Handels- und Kooperationsabkommen eingerichtet wurde, diskutiert. Dafür sind 

vom jeweiligen Vorsitz EU-Positionen zu koordinieren. 

Österreich unterstützt eine nachhaltige Ausrichtung der EU-Fischereipolitik in internationa-

len Agenden.  

Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) 

Die Europäische Kommission veröffentlichte am 12. Juni 2018 einen Verordnungsvorschlag 

zur Fortsetzung des EMFAF nach 2020. Die Ko-Gesetzgeber haben sich 2020 geeinigt und 

ein Budget für 2021–2027 in Höhe von 6,1 Mrd. Euro festgelegt. Die „EMFAF-Verordnung“ 

(EU) 2021/1139 wurde am 7. Juli 2021 im EU-Amtsblatt veröffentlicht. 

Das zentrale Ziel des EMFAF 2021–2027 ist die Förderung eines wettbewerbsfähigen und 

nachhaltigen europäischen Fischerei- und Aquakultursektors. Zudem sollen die blaue Wirt-

schaft und die internationale Meerespolitik gestärkt werden. Zur Umsetzung wird künftig 

auf eine höhere Flexibilität der zu fördernden Maßnahmen sowie eine Verringerung des 

administrativen Aufwands abgezielt. 

Österreich sprach sich für eine rasche Verabschiedung der EMFAF-Verordnung aus, um eine 

eheste Umsetzung der neuen Förderprogramme 2021–2027 zu ermöglichen. Allerdings gab 

es EU-weit Verzögerungen. Österreich konnte aufgrund frühzeitiger Vorarbeiten bereits 

Ende August 2021 das erste nationale EMFAF-Programm einreichen, welches von der Euro-

päischen Kommission voraussichtlich im Frühjahr 2022 genehmigt werden wird. 
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Kohäsionspolitik/Europäische Raum- 

und Stadtentwicklungspolitik 

Die Kohäsionspolitik ist die wichtigste Investitionspolitik der EU. Es ist ihr Ziel die bestehen-

den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Unterschiede zwischen den Regionen in den 

Mitgliedstaaten zu verringern. 

Programmperiode 2021–2027 

Auf europäischer Ebene sind die Verhandlungen zur Kohäsionsperiode 2021-2027 abge-

schlossen (Verhandlungsbeginn: Mai 2018) und die Verordnungen sind mit 1. Juli 2021 in 

Kraft getreten. Auch die wichtigsten Durchführungsrechtsakte, etwa zu den Interreg-Pro-

grammräumen, wurden im Herbst 2021 vorgelegt und sind in der Finalisierung. Somit liegen 

alle Rechtsgrundlagen vor, um die Programme bei der Europäischen Kommission einzu-

reichen und genehmigen zu lassen. 

Als eines der ersten Mitgliedsstaaten hat Österreich im Juli bzw. Oktober 2021 den Entwurf 

der Partnerschaftsvereinbarung und das EFRE-Programm (Europäischer Fonds für regionale 

Entwicklung) bei der Europäischen Kommission eingereicht. Die Partnerschaftsvereinba-

rung ist eine Voraussetzung für die Programmeinreichung und beschreibt die inhaltliche 

Ausrichtung der Programme sowie die Vorkehrungen für einen wirksamen und effizienten 

Einsatz der Fonds. Es wird eine Genehmigung durch die Europäische Kommission im ersten 

Quartal 2022 angestrebt. Mit der Genehmigung des EFRE-Programms durch die Europäi-

sche Kommission das auch die JTF-Maßnahmen (Just Transition Fund) umfasst, wird im 

zweiten Quartal 2022 gerechnet. Die Prioritäten des EFRE-JTF-Programms sind:  

Ausbau von FTI-Kapazitäten 

• Wettbewerbsfähigkeit von KMUs 

• Energieeffizienz und Treibhausgas-Reduktion 

• Integrierte nachhaltige Stadt- und ländliche Entwicklung  

• Bewältigung des Übergangs zu einer klimaneutralen Wirtschaft (JTF-Ziel) 
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Insgesamt wird Österreich in der neuen Programmperiode 2021–2027 rund 1,3 Milliarden 

Euro erhalten. Bund und Ländern beschlossen, dass das IBW-EFRE Programm (Investitionen 

in Beschäftigung und Wachstum) 521 Mio. Euro erhalten soll, das IBW-ESF+ Programm (Eu-

ropäischer Sozialfonds Plus – Verantwortliches Ressort: BMA) 410 Mio. Euro. Für das Ziel 

Interreg, also die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind 220 Mio. Euro (7 bilaterale 

und 3 transnationale Programme) vorgesehen und für das Ziel JTF, also die Unterstützung 

von Regionen und Menschen beim Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft, 136 Mio. 

Euro. In Summe bleibt Österreich in der neuen Programmperiode ungefähr nominell auf 

dem Niveau, das in der Programmperiode 2014–2020 eingesetzt wird. 

REACT-EU 

Zur Bewältigung der Covid-19-Krise wurde unter dem Titel REACT-EU ein finanzieller Ausbau 

der laufenden Programme (EFRE, ESF, FEAD) beschlossen. Österreich erhielt aus diesem 

Fonds 2021 in einer ersten Tranche 218 Mio. Euro und in der zweiten Tranche für 2022 59 

Mio. Euro. Die notwendige Programmänderung wurde für das EFRE-Programm für die erste 

Tranche im März 2021 genehmigt. Die erforderlichen Anpassungen für die zweite Tranche 

werden voraussichtlich im Laufe des ersten Quartals 2022 beschlossen. Die Mittel stehen 

insbesondere für Maßnahmen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Innovation, 

Digitalisierung und Klimaschutz zur Verfügung. 

8. Kohäsionsbericht 

Anfang 2022 plant die Europäische Kommission den 8. Kohäsionsbericht zu veröffentlichen. 

Dabei handelt es sich um einen Bericht, der in der Regel alle 3 Jahre die sozioökonomische 

Lage der Regionen anhand wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Indikatoren analysiert 

und die Wirkung und den Beitrag der Politik und der Maßnahmen der Mitgliedstaaten un-

tersucht. Unter französischer Ratspräsidentschaft sollen dazu Schlussfolgerungen im Rat 

angenommen werden.  

Brexit Adjustment Reserve 

Nach Vorlage des EK-Vorschlags für die Brexit Adjustment Reserve Ende 2020 konnten die Ver-

handlungen noch im ersten Halbjahr 2021 auf europäischer Ebene abgeschlossen werden. 
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Im Oktober 2021 wurde die Verordnung im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Mit diesem Son-

derinstrument sollen die am meisten vom Brexit betroffenen Mitgliedsstaaten, Regionen 

und Sektoren unterstützt werden. Österreich kann bis zu 27,7 Mio. Euro abrufen. Förderfä-

hig sind Ausgaben die im direkten Zusammenhang mit dem Brexit stehen wie etwa die Un-

terstützung von betroffenen Unternehmen und Beschäftigten, Maßnahmen im Bereich 

Grenz- und Zollkontrolle oder Informationsmaßnahmen für Bürgerinnen und Bürger. Die 

Abwicklung und Ausgestaltung der Maßnahmen liegt in Österreich beim BMF. 

EU Raumentwicklung/„Territoriale Agenda 2030 der EU“  

EU-Stadtentwicklung/„Neue Leipzig-Charta und Urban Agenda 

Prozess“ 

Die zwischenstaatliche Zusammenarbeit auf EU-Ebene in den Bereichen der Raumentwick-

lung/“Territoriale Kohäsion“ und der Stadtentwicklung wird unter französischem und tsche-

chischem Ratsvorsitz im Jahr 2022 auf den Beschlüssen der jeweils letzten informellen Mi-

nisterinnen- und Ministertreffen aufsetzen. Für 2022 sind von beiden Präsidentschaften 

keine informellen Sitzungen auf Ministerinnen- und Ministerebene vorgesehen.  

Im Bereich Stadtentwicklung sollen im Laufe des Jahres 2022 die vier beschlossenen neuen 

thematischen Kooperationspartnerschaften von Städten im Kontext der EU-Städteagenda 

(nachhaltiger Tourismus, Stadt der gleichen Chancen, Begrünung der Städte und Lebens-

mittel im urbanen Kontext) eingerichtet werden. Wichtig erscheint im Zusammenhang mit 

der EU-Städteagenda eine effiziente und effektive Gestaltung des inhaltlichen und organi-

satorischen Zusammenspiels zwischen der EU-Städteagenda, der Neuen Leipzig Charta, so-

wie den städtischen Instrumenten der Kohäsionspolitik (European Urban Initiative, UR-

BACT, etc.), für welche im Jahr 2022 wichtige Weichenstellungen erfolgen. Hinsichtlich in-

haltlicher Schwerpunkte hat Frankreich einen Fokus auf die Dimension der „gerechten 

Stadt“ der Neuen Leipzig Charta (insbesondere benachteiligte Stadtgebiete und Wohnen) 

angekündigt. Unter der tschechischen Ratspräsidentschaft sollen „innovative und SMARTE 

Lösungen“ für die Stadtentwicklung, sowie ein erster Erfahrungsaustausch zur Umsetzung 

der Neuen Leipzig Charta in den Mittelpunkt gerückt werden. 

Inhaltlich hat die neue Territoriale Agenda 2030 (TA) die EU-Ziele „A Just Europe – future per-

spectives for all places and people“ und „A Green Europe that protects our common livelihoods 

and shapes societal transition processes“ aufgegriffen und hierzu ausgewählte Prioritäten für 
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die Raumentwicklungspolitiken in der EU formuliert. Die ersten sechs beim Ministertreffen un-

ter deutschem Vorsitz Ende 2020 angenommenen TA-Pilotaktionen werden im Sinne von eu-

ropäischen Demonstrationsprojekte zu den zentralen Botschaften der Territorialen Agenda 

2030 im Jahr 2022 weiter operativ umgesetzt. Seitens des französischen Vorsitzes werden die 

Arbeiten zum territorialen Zusammenhalt auch in einem starken Konnex mit der durch den 

neuen Kohäsionsbericht angestoßenen Diskussion gesehen. In der Förderperiode 2021–2027 

werden Themen der europäischen Raumentwicklung durch das Interreg-Programm ESPON 

2030 gefördert. ESPON wird 2022 sein 20-jähriges Bestehen feiern. 

Zu den Bereichen “Raumordnung/Raumplanung” und “Städtepolitik/Stadtentwicklung” be-

stehen auf EU-Ebene keine Formalkompetenzen. Die europäische Zusammenarbeit erfolgt 

im Rahmen der sog. intergouvernmentalen Kooperation im Wege von zwei grundsätzlich 

eigenständigen Arbeitsprozessen. Die österreichische Vertretung in diesen EU-Prozessen 

wird von dem für Koordination der Raumplanung und Regionalpolitik auf Bundesebene zu-

ständigen Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus wahrgenom-

men. Die inhaltliche innerösterreichische Abstimmung erfolgt im Wege der Österreichische 

Raumordnungskonferenz (ÖROK)  

Österreich unterstützt grundsätzlich Aktivitäten auf EU-Ebene, die darauf abzielen, eine 

räumlich-regionale Differenzierung von EU-Perspektiven zu verstärken. Beide EU Strategie-

dokumente – die Neue Leipzig Charta und die Territoriale Agenda 2030 werden inhaltlich 

von Österreich mitgetragen und im Prozess der Erarbeitung des Österreichischen Raument-

wicklungskonzepts ÖREK 2030 in den nationalen Kontext übersetzt. Zudem bieten sie eine 

inspirierende EU Referenz für die Umsetzung der EU-Förderprogramme 2021–2027 und für 

Aktivitäten auf nationaler Ebene; wie z.B. bei der Umsetzung des Österreichischen Raum-

entwicklungskonzepts 2030 in der ÖROK.  

Makroregionale Strategien der EU 

Im Dezember 2020 wurden auf Ratsebene Schlussfolgerungen zum 3. Bericht der Europäi-

schen Kommission betreffend die Umsetzung der bestehenden vier makroregionalen Stra-

tegien (MRS) verabschiedet, in denen die weitere Konsolidierung der politischen Mitwir-

kung zu den einzelnen MRS sowie die operative Verknüpfung der MRS-Arbeiten mit rele-

vanten EU-Förderprogrammen („Embedding“) als Prioritäten der nächsten Jahre identifi-

ziert wurden. Der 4. Umsetzungsbericht der Europäischen Kommission ist für das 2. Halb-

jahr 2022 angekündigt (inkl. Ratsschlussfolgerungen vorauss. Anfang 2023). 
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Alpenraumstrategie (EUSALP) 

Der Jahresvorsitz 2022 wird von Italien (unter Federführung der autonomen Provinzen Süd-

tirol und Trentino) wahrgenommen. Inhaltliche Scherpunkte sollen CO2-Neutralität, Inno-

vation in Forschung und Wirtschaft, Raumplanung sowie Smart Villages sein. Ebenfalls eine 

wichtige Rolle wird die für 2022 vorgesehene Einrichtung eines gemeinsamen Sekretariates 

der EUSALP in Nizza (mit Ableger in Mailand) spielen. Gegen Ende des Jahres plant der Vor-

sitz wieder ein Treffen der politischen Ebene im Rahmen der Generalversammlung (vsl. 

23.11.2022), in Kombination mit dem EUSALP Jahresforum (vsl. 23.–25.11.2022) unter Ein-

beziehung einer breiten Stakeholder-Community in Trient/Trento. 

Zudem wird im Laufe des Jahres die Frage eines nächsten österreichischen Vorsitzes end-

gültig im Rahmen einer festzulegenden rotierenden Vorsitzreihenfolge zu klären sein. 

Donauraumstrategie (EUSDR) 

In der EU-Donauraumstrategie (EUSDR) hat die Ukraine Anfang November 2021 den Jahres-

vorsitz von der Slowakei übernommen. Die inhaltlichen Arbeiten in der EUSDR basieren auf 

dem im Jahr 2020 revidierten neuen Aktionsplan. Ein Fokus wird hierbei weiterhin im Be-

reich des „Embeddings“ liegen, d.h. in Anstrengungen, ausgewählte Kooperationsthemen 

im Donauraum angemessen in der Umsetzung von europäischen und nationalen Pro-

gramme zu verankern. Der Danube Strategy Point (DSP) mit Sitz in Wien und Bukarest fun-

giert im EUSDR-Prozess als zentrale Unterstützungsstruktur. Das nächste EUSDR-Jahresfo-

rum 2022 ist für Oktober in der Ukraine geplant (inkl. allf. politischem Format). 

2021 beging die EUSDR das 10-Jahresjubiläum seit dem Ratsbeschluss 2011. Österreich gilt 

als ein Initiator der EUSDR und hat sich in der Umsetzung in zahlreichen Themenbereichen 

bzw. Aktivitäten engagiert. Der Logik der im Frühjahr 2020 angenommenen neuen Ge-

schäftsordnung folgend, die ab dem Jahr 2024 für die Übernahme des Jahresvorsitzes eine 

alphabetische Reihenfolge vorsieht, wird dieser im Zeitraum 01.11.2023 bis 31.12.2024 auf 

Österreich zukommen. 
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Telekommunikation und Post 

Eine Priorität der Europäischen Kommission ist der digitale Wandel der EU bis 2030. Der Breit-

bandausbau und Telekom sind für die zukunftsorientierte Entwicklung von außerordentlicher 

Bedeutung, insbesondere für den ländlichen Raum und starke, lebendige Regionen. 

Vorschlag für eine Verordnung über Privatsphäre und elektronische 

Kommunikation – e-privacy VO  

Die Europäische Kommission legte zur Aufhebung der Richtlinie (2002/58/EG) einen Vor-

schlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Achtung 

des Privatlebens und den Schutz personenbezogener Daten in der elektronischen Kommu-

nikation am 10. Jänner 2017 vor. Der bislang gültige Telekomrechtsrahmen hatte aus fünf 

Richtlinien bestanden, von denen vier Richtlinien (Rahmen-, Zugangs-, Genehmigungs- und 

Universaldienst-RL) mit dem Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (E-

ECC) in eine einzige Richtlinie (EU 2018/1972) zusammengeführt wurden. Die fünfte Richt-

linie – die e-Datenschutz-Richtlinie – soll ebenfalls überarbeitet bzw. an die neuen Bestim-

mungen der DSGVO angepasst und in eine Verordnung überführt werden.  

Ziel der Verordnung ist die Anpassung der bestehenden Telekom Datenschutz-Richtlinie 

(2002/58/EG) an das veränderte rechtliche Umfeld (Datenschutz Grundverordnung – 

DSGVO). Die Regelungen betreffen u.a. die zulässigen Verarbeitungsgründe für Kommuni-

kationsdaten, Anforderungen an die Zustimmung, den Umfang des Schutzes von auf End-

geräten gespeicherten Informationen, unerbetene Nachrichten und Ausnahmeregelungen. 

Das Europäische Parlament schloss seine erste Lesung noch im Jahr 2017 ab. Die Mehrheit der 

Mitgliedsstaaten betrachtete den Kommissionsvorschlag im Hinblick auf die Möglichkeiten und 

das dynamische Umfeld der digitalen Wirtschaft mit Skepsis. Unter den Mitgliedstaaten konnte 

daher erst unter portugiesischem Vorsitz (Februar 2021) eine Einigung erzielt werden. Somit 

wurden noch 2021 die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament und der Kommission 

in den sogenannten Trilogen aufgenommen. Diese werden 2022 fortgesetzt.  
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Ein wichtiger Punkt für Österreich ist es, ein hohes Schutzniveau für elektronische Kommu-

nikationsdaten zu erhalten und gleichzeitig Regelungen zu finden, die ausreichend klar sind 

und den nötigen Spielraum bieten, um die Entwicklung innovativer Dienste zu ermöglichen.  

Überprüfung der Roamingverordnung  

Im Oktober 2015 beschlossen das Europäische Parlament und der Rat die Verordnung (EU) 

2015/2120, mit der die Abschaffung der Endkundenroamingentgelte in der Union ab dem 

15. Juni 2017 vorgeschrieben wurde, vorbehaltlich einer Regelung der angemessenen Nut-

zung und einer Ausnahmeregelung zur Sicherung der Tragfähigkeit. Diese neuen Roaming-

vorschriften sind als „Roaming zu Inlandspreisen“ (RLAH – „Roam-Like-At-Home“) bekannt. 

Der schnelle und erhebliche Anstieg des Roamingverkehrs seit Juni 2017 zeigte, dass das 

Ziel der Regelung erreicht wurde, die ungedeckte Mobilfunknachfrage der Reisenden in der 

EU zu erschließen. 

Da die ursprüngliche Verordnung (531/2012) am 30. Juni 2022 ausläuft, legte die Europäi-

sche Kommission am 24. Februar2021 einen Vorschlag zur Verlängerung und Adaptierung 

der Verordnung vor. Ziel des Vorschlags war es, die Geltungsdauer zu verlängern, die maxi-

malen Vorleistungsentgelte anzupassen, um die Tragfähigkeit der Bereitstellung von End-

kunden-Roamingdiensten zu Inlandspreisen zu sichern, neue Maßnahmen zur Erhöhung der 

Transparenz einzuführen und das Roaming zu Inlandspreisen auch in Bezug auf die Dienst-

qualität und den Zugang zu Notdiensten zu gewährleisten. Weitgehend unverändert blie-

ben dagegen die Bestimmungen über die Regelung der angemessenen Nutzung und die Si-

cherung der Tragfähigkeit. 

Da die Verordnung (EU) Nr. 531/2012 bereits mehrfach geändert wurde, wurde mit dem 

Vorschlag eine Neufassung der Verordnung bezweckt, um die Klarheit zu verbessern und 

die zahlreichen darin enthaltenen Änderungsrechtsakte zu ersetzen. Zu diesem Dossier 

wurde unter dem slowenischen Ratsvorsitz am 08. Dezember 2021 eine Einigung mit dem 

Europäischen Parlament erzielt. Unter FR-Vorsitz wird bis zum Juni 2022 die formelle An-

nahme und das Inkrafttreten erfolgen. 
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Überprüfung der Richtlinie zur Kostenreduzierung beim 

Breitbandausbau  

Ziel der Überprüfung der Richtlinie (2014/61/EU) ist es, Verwaltungsaufwand hinsichtlich 

Effizienz und Kostenaufwand zu optimieren, und somit auch einer resultierenden Verzöge-

rung des Netzausbaus entgegenzuwirken. Ziel ist es auch, die gegenwärtigen Maßnahmen 

weiter zu verbessern, indem Genehmigungen und Verfahren vereinfacht oder Bauarbeiten 

flexibler gestaltet, d.h. besser mit anderer Infrastruktur (Straßen, Energie usw.), koordiniert 

werden. Dadurch soll der Verwaltungsaufwand in dieser Branche insgesamt verringert wer-

den. Bis 2. März 2021 fand eine öffentliche Konsultation zur Richtlinie statt.  

Für das 1. Halbjahr 2022 ist mit der Vorlage eines entsprechenden Vorschlags durch die 

Europäische Kommission zu rechnen, die darauf abzielt, den Ausbau von Hochgeschwindig-

keitsnetzen für die elektronische Kommunikation zu erleichtern und Anreize für den Ausbau 

zu schaffen.  

Österreich begrüßt grundsätzlich alle Initiativen, die auf eine Effizienzsteigerung beim Breit-

bandausbau abzielen. Zu berücksichtigen ist, dass die Zuständigkeit für Bauordnungen bei 

den Ländern und betreffend Baugenehmigungen bei den Gemeinden liegt. 

Überarbeitung der Leitlinien für staatliche Beihilfen für 

Breitbandnetze  

Ziel der Initiative ist es, die Beihilfevorschriften für den Breitbandsektor zu überarbeiten, 

um sie an die technologischen und sozioökonomischen Entwicklungen anzupassen und die 

neuen EU-Konnektivitätsziele sowie andere aktuelle politische Entwicklungen zu berück-

sichtigen. Am 19. November 2021 veröffentlichte die Europäische Kommission den Entwurf 

neuer Leitlinien für staatliche Beihilfen für Breitbandnetze samt Entwurf von Annexen und 

Erläuterungen zur gegenständlichen Novelle. Das Konsultationsverfahren im Gegenstand 

läuft bis zum 11. Februar 2022. Die überarbeiteten Leitlinien für staatliche Beihilfen für 

Breitbandnetze werden vollumfänglich begrüßt. 
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Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Änderung der Richtlinie 2014/53/EU zur Harmonisierung 

der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 

von Funkanlagen auf dem Markt  

Bei dem Vorschlag zur Überarbeitung der Funkanlagenrichtlinie geht es um die Harmonisie-

rung von elektronischen Ladegeräten.  

Ladeanschlüsse und die Schnellladetechnologie sollen harmonisiert und USB-C zum Stan-

dardanschluss für alle Smartphones, Tablets, Kameras, Kopfhörer, tragbare Lautsprecher 

und tragbare Videospielkonsolen werden.  

Des Weiteren wird für mehr Verbraucherfreundlichkeit bei gleichzeitiger Verringerung des 

ökologischen Fußabdrucks vorgeschlagen, den Verkauf von Ladegeräten und elektroni-

schen Geräten zu entbündeln.  

Der Vorschlag wurde von der Europäischen Kommission am 23. September 2021 präsen-

tiert. Ende Jänner 2022 konnte sich der Rat auf ein Verhandlungsmandat für die Triologver-

handlungen einigen. Eine Position des Europäische Parlaments wird im ersten Halbjahr 

2022 erwartet. Österreich begrüßt den vorgeschlagenen Ansatz und unterstützt Bestrebun-

gen für einen raschen Abschluss des Dossiers.  

Internationale Fernmeldeunion (ITU)-Vollversammlung 2022 

Die Internationale Fernmeldeunion (International Telecommunication Union, ITU) mit Sitz in 

Genf ist die älteste Sonderorganisation der Vereinten Nationen und die einzige Organisation, 

die sich offiziell und weltweit mit technischen Aspekten der Telekommunikation beschäftigt.  

Die Internationalen Fernmeldeunion (ITU) veranstaltet im Abstand von 4 Jahren weltweite 

Konferenzen der Regierungsbevollmächtigten („PP“; Vollversammlung), bei denen die ITU 

– Mitgliedsstaaten grundlegende Entscheidungen über die künftige Rolle der Organisation 

treffen und den derzeit geltenden Internationalen Fernmeldevertrag weiterentwickeln, um 

den Anforderungen der sich ständig in Entwicklung befindlichen Informations-und Kommu-

nikationstechnologien (IKT) gerecht werden zu können. Es ist ferner auch Sache der Konfe-

renz, die Organe der Union zu wählen, die Grundlagen des Budgets der Internationalen 
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Fernmeldeunion und in entsprechenden Resolutionen auch den politischen Arbeitsauftrag 

der Union für die kommenden Jahre zu definieren.  

Die nächste ITU Vollversammlung wird vom 26. September bis 14. Oktober 2022 in Bukarest 

stattfinden. 

Da es im Rahmen dieser Konferenz auch um Themen von zentraler Bedeutung für verschie-

dene EU Politikbereiche geht, wird die französische Ratspräsidentschaft im 1. Halbjahr 2022 

dem Rat „Lines to Take“ vorlegen und ausverhandeln, damit die EU Mitgliedstaaten im Rah-

men der Konferenz mit starker und geeinter Stimme hinsichtlich der zentralen Fragestellun-

gen auftreten können.  

Österreich begrüßt die Erarbeitung von abgestimmten „Lines to Take“ zur Ermöglichung ei-

nes koordinierten Auftretens im Rahmen der ITU Konferenz.  
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Bergbau – Mineralische Rohstoffe 

Eine funktionierende Rohstoffversorgung ist essentiell. Vom Grundsatz der Nachhaltigkeit 

getragen, verfolgt der Bergbau die sichere und volkswirtschaftlich beste Bereitstellung von 

mineralischen Rohstoffen samt Energieträgern unter Bedachtnahme auf Versorgungssi-

cherheit, Umwelt- und Sozialverträglichkeit.  

Verordnung über die Reduktion von Methanemissionen im 

Energiesektor 

Am 15. Dezember 2021 legte die Europäische Kommission erstmals einen EU-Legislativvor-

schlag zur Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor vor. Die Verordnung soll 

die verpflichtende Messung und Überprüfung von Methanemissionen im Öl- , Gas- und Koh-

lesektor sowie die Berichterstattung darüber regeln. Ebenso werden strenge Vorschriften 

zur Erkennung von Methanlecks und der Reparatur schadhafter Infrastruktur („leak detec-

tion and repair“) sowie zur Begrenzung des Ablassens und Abfackelns („venting and flaring“) 

vorgeschlagen.  

Der Anwendungsbereich der Verordnung erstreckt sich auf das Aufsuchen und Gewinnen 

von Erdöl und fossilem Gas, die Sammlung und Aufbereitung von fossilem Gas sowie den 

Gastransport, die Verteilung und die unterirdische Speicherung und Flüssiggas (LNG)-Ter-

minals für fossiles und/oder erneuerbares (bio- oder synthetisches) Methan. Ebenso wur-

den Regelungen hinsichtlich aktiver, stillgelegter und aufgelassener Kohlebergbaue aufge-

nommen. Die Regelungsinhalte der Verordnung berühren somit den österreichischen Berg-

bau in großem Umfang.  

Neben der Reduktion von Methanemissionen innerhalb des Binnenmarktes, sollen die Emis-

sionen auch aus importierten fossilen Brennstoffen entlang der Lieferkette nach Europa 

wirksam gesenkt werden. Die Verordnung sieht hierzu ein begleitendes Berichtswesen so-

wie den Aufbau einer Methantransparenzdatenbank durch die EK vor. Die entsprechenden 

Artikel der Methanverordnung soll bis 2025 dahingehend überprüft werden, ob strengere 

Maßnahmen für Importe fossiler Brennstoffe erforderlich sind.  
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Das für die Verhandlung der Verordnung federführende Ratsgremium ist der Energierat 

(TTE/Energie). 

Aktionsplan „Kritische Rohstoffe“ 

Mit der Mitteilung der Europäischen Kommission vom 3. September 2020 zur „Wider-

standsfähigkeit der EU bei kritischen Rohstoffen: Einen Pfad hin zu größerer Sicherheit und 

Nachhaltigkeit abdecken“ wurde die iste der kritischen Rohstoffe für die EU aktualisiert. 

Insgesamt sind 30 Rohstoffe als kritisch definiert, da ihre Beschaffung mit einem hohen Ver-

sorgungsrisiko verbunden ist und sie eine große wirtschaftliche Bedeutung für die europäi-

sche Industrie haben. Die Liste ist ein zentrales Element der EU-Rohstoffinitiative, deren 

Maßnahmen eine sichere, nachhaltige und erschwingliche Rohstoffversorgung sicherstellen 

sollen. Mit dieser Mitteilung der Europäischen Kommission wurde ein 10 Punkte umfassen-

der Aktionsplan verabschiedet, der auf die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der EU bei 

der Versorgung mit kritischen Rohstoffen fokussiert. 

Der Aktionsplan besteht aus 10 Maßnahmen, die sukzessive umgesetzt werden sollen. Die 

erste Maßnahme – „Gründung einer Europäischen Rohstoffallianz“ – wurde bereits umge-

setzt. Eine österreichische Beteiligung wird evaluiert. Die weiteren Maßnahmen sind: Erar-

beitung nachhaltiger Finanzierungskriterien für den Bergbau und Verarbeitungssektor, For-

schung und Entwicklung (F&E) zu kritischen Rohstoffen forcieren, Potential kritischer Roh-

stoffe in Alt- und Abfallstoffen ermitteln, Potential für Bergbau- und Verarbeitungsprojekte 

in der EU ermitteln, Fachwissen und Kompetenzen Bergbau- und Verarbeitungstechnolo-

gien betreffend ausbauen, Fernerkundung für die Ressourcenbewirtschaftung nutzbar ma-

chen, strategische internationale Partnerschaften entwickeln z.B. mit afrikanischen Län-

dern, verantwortungsvolle Bergbaupraktiken durch den EU-Rechtsrahmen fördern. 

Europäische Innovationspartnerschaft für Rohstoffe 

Die Europäische Innovationspartnerschaft (EIP) für Rohstoffe ist eine Stakeholder-Platt-

form, die Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, öffentlichen Diensten, Wissenschaft 

und NGOs zusammenbringt. Ihre Aufgabe besteht darin, der Europäischen Kommission, den 

Mitgliedstaaten und privaten Akteurinnen und Akteuren auf hoher Ebene Leitlinien für in-

novative Ansätze zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit Rohstof-
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fen zur Verfügung zu stellen. Ziel ist es, eine nachhaltige Versorgung mit nicht-energeti-

schen, nicht-landwirtschaftlichen Rohstoffen zu sichern. Es gilt, faire (globale) Versorgungs-

märkte zu schaffen, eine nachhaltige Binnenversorgung zu gewährleisten und die Effizienz 

des Rohstoffeinsatzes zu steigern.  

Die EIP befindet sich in Umsetzung. Ein Strategischer Implementierungsplan (SIP) mit 24 

Aktionsbereichen und 97 spezifischen Maßnahmen zur Verwirklichung der Zielvorgaben 

wurde 2013 verabschiedet. Realisiert wurde u.a. bereits die Schaffung des weltweit größten 

Netzwerks von Forschung, Ausbildung und Trainingszentren für nachhaltigen Bergbau und 

Ressourcenmanagement („EIT KIC-Rohstoffe“ – u.a. unter Beteiligung der Montanuniversi-

tät Leoben). Auf Grund der aktuellen Rahmenbedingungen liegt gegenwärtig kein konkreter 

Aktionsplan für 2022 vor. 

Raw Material Supply Group 

Die Raw Material Supply Group unterstützt die Europäische Kommission im Bereich nicht-

energetischer mineralischer Rohstoffe bei der Umsetzung der bestehenden Rechtsvor-

schriften, Programme und Politiken der Union, bei der Vorbereitung von Legislativvorschlä-

gen und politischen Initiativen. Sie dient der Koordinierung mit den Mitgliedstaaten, dem 

Meinungsaustausch und stellt der Europäischen Kommission bei der Vorbereitung von 

Durchführungsmaßnahmen, d.h. bevor die Europäische Kommission diese Maßnahmenent-

würfe einem Komitologieausschuss vorlegt, Fachwissen zur Verfügung. Für 2022 sind Sit-

zungen des Plenargremiums und Adhoc-Gruppen vorgesehen. 

Bergbauabfall 

Das „Technische Anpassungskomitee“ (TAC) zur Richtlinie (2006/21/EG) über die Bewirt-

schaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie wird auch 2022 die Umset-

zungsfortschritte der Richtlinie behandeln. 

Konfliktminerale 

Die EU-Verordnung (EU) 2017/821 zur Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der Sorgfalts-

pflichten in der Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und 
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Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten ist am 8. Juni 2017 in Kraft getreten. Mit der 

„MinroG-Novelle Konfliktminerale“ (BGBl. I Nr. 14/2021) wurden Begleitbestimmungen zur 

Umsetzung der EU-Verordnung geschaffen. Die Verordnung sieht vor, Risiken im Bereich 

der Lieferketten zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu deren Minimierung zu tref-

fen. Dadurch soll u.a. ein wesentlicher Beitrag zur Vermeidung der Finanzierung von Kon-

flikten durch Gewinne aus dem Rohstoffabbau und -handel geleistet werden. Die auf Ebene 

der Mitgliedstaaten eingerichteten zuständigen Behörden wurden ab 2021 operativ. Die ex-

post-Kontrollen der Importeure, die den Bestimmungen der EU-Verordnung (EU) 2017/821 

unterliegen, starten ab 2022. 

Zum Informationsaustausch und Abgleich der geplanten Vollzugspraxis zwischen den Mit-

gliedstaaten und der Europäischen Kommission wurde eine Expertengruppe eingerichtet. 

Die Sitzungstermine der Expertengruppe für 2022 stehen noch nicht fest. 
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Tourismus 

Der internationale Tourismus ist weiterhin einer der von der COVID-19-Pandemie am 

stärksten betroffenen Wirtschaftsbereiche. Die UN-Welttourismusorganisation (UNWTO) 

prognostiziert für das Gesamtjahr 2021 ein Minus von 72 % bei den internationalen Ankünf-

ten oder mehr als 885 Mrd. Euro bei den internationalen Tourismuseinkünften im Vergleich 

zum Vorkrisenjahr 2019. Mit einer Rückkehr zum Niveau von 2019 rechnet die UNWTO erst 

ab 2024 oder später. 

Transition Pathway für Tourismus im Rahmen der Industriestrategie 

Die europäische Industriestrategie zielt darauf ab, in den 14 identifizierten Ökosystemen 

(eines davon Tourismus) über „Transition Pathways“ den Übergang zu einer resilienten, grü-

nen und digitalen Wirtschaft zu unterstützen. Aufgrund der großen wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Bedeutung des Tourismus und auch seiner massiven Betroffenheit durch 

die COVID-19-Pandemie, wurde dieser als sogenannter Pilot erarbeitet.  

Von Juni bis September 2021 führte die Europäische Kommission auf Basis eines Arbeitsdo-

kuments eine umfangreiche Konsultation zu Zielen und Maßnahmen durch. Bis Dezember 

2021 folgten mehrere Konsultationsformate mit Stakeholdern und Mitgliedsstaaten. Auf 

Basis dieser Ergebnisse wird der Transition Pathway für Tourismus im Februar 2022 präsen-

tiert werden. Es werden voraussichtlich Maßnahmen in den Bereichen Regulierung und 

Governance, grüner und digitaler Übergang, Resilienz, Finanzierung und Investitionen, Mo-

nitoring und Ko-Implementierung vorgeschlagen werden. 

Der französische Ratsvorsitz wird mit den Mitgliedstaaten die Erarbeitung einer Agenda 

2030 und die Umsetzung von Maßnahmen diskutieren. Dazu findet im ersten Halbjahr 2022 

auch ein informelles Treffen der Tourismusministerinnen und Tourismusminister statt.  

In der neuen Programmperiode 2021–2027 und im Rahmen von Next Generation EU bietet die 

Europäische Union Finanzierungsmöglichkeiten für den Tourismus. Diese werden in einem spe-

zifischen Online-Guide aufgezeigt, der unter anderem die Europäischen Strukturfonds (u.a. E-
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LER, EFRE), das Binnenmarktprogramm, Digital Europe, Horizon Europe, Creative Europe, Eras-

mus+ und LIFE umfasst. Auch bei den Finanzierungsprojekten liegt der Schwerpunkt auf Projek-

ten, die eine digitale, grüne und inklusive Tourismusentwicklung unterstützen.  

Initiative zu kurzfristigen Vermietungen 

Gemäß dem Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für das Jahr 2022 soll Ende 

des ersten Quartals 2022 ein Vorschlag für eine Verordnung zu Kurzzeitvermietungen vor-

gelegt werden. Ziel der Verordnung ist es, im Rahmen ausgewogener Tourismus-Strukturen 

ein verantwortungsvolles, faires und zuverlässiges Wachstum bei kurzfristigen Vermietun-

gen zu entwickeln. Ebenso sollen gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Anbieter von 

Beherbergungsdiensten sichergestellt werden. Dazu gehört das Anbieten ausgewogener 

Lösungen für Städte, nicht-gewerbliche und gewerbliche Anbieter kurzfristiger Vermietun-

gen sowie Plattformen. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen sollen durch die 

neue Regelung begünstigt werden. 

Überarbeitung der Pauschalreiserichtlinie 

Die Europäische Kommission kündigte ebenso an, im vierten Quartal 2022 einen Vorschlag 

für die Überarbeitung der Pauschalreiserichtlinie vorzulegen, wie auch eine Folgenabschät-

zung dazu. Ziel ist es, diese an die Gegebenheiten aus der COVID-19 Krise anzupassen.  

Multimodale digitale Mobilitätsdienste 

Die Europäische Kommission möchte mit dieser Initiative den öffentlichen Verkehr, ein-

schließlich des Schienenverkehrs, besser integrieren, einen nahtlosen multimodalen Perso-

nenverkehr erreichen und so einen Beitrag zur Umsetzung des europäischen Grünen Deals 

leisten. Die Vorlage des Vorschlags ist für das vierte Quartal 2022 geplant.  
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Termine der Räte 2022 

Rat Landwirtschaft und Fischerei (AGRIFISH) 

• 17. Jänner 2022 

• 6.–8. Februar 2022 (informeller Rat) 

• 21./22. Februar 2022 

• 21./22. März 2022 

• 7. April 2022 (Luxemburg) 

• 23./24. Mai 2022 (poss.) 

• 13./14. Juni 2022 (Luxemburg) 

• 18. Juli 2022 

• 15./16. September 2022 (informeller Rat) 

• 26. September 2022 

• 17./18. Oktober 2022 (Luxemburg) 

• 21./22. November 2022 

• 12./13. Dezember 2022 

Rat Allgemeine Angelegenheiten Kohäsion (RAA Kohäsion) 

• 28. Februar–1. März 2022 (informeller Rat) 

• 2. Juni 2022 (poss.) 

• 2. September 2022 (informeller Rat) 

• 22. November 2022 

Rat Verkehr, Telekommunikation und Energie (TTE – Telekommunikation / Post) 

• 8./9. März 2022 (informeller TTE Rat) 

• 3. Juni 2022 (Luxemburg) 

• 26. Oktober 2022 (Luxemburg) (poss.) 

• 6. Dezember 2022 

Informelle Konferenz der für Tourismus zuständigen Ministerinnen und Minister 

• 17./18. März 2022
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